
Beispiel 4: vereinfachte, beispielhafte Darstellung
Einfamilienwohnhaus mit einem Gebäudewert von 160 T
Größe etwa 100 m² Grundfläche,
eingeschossig, voll unterkellert, ausgebautes Dachgeschosse
Fertiggarage ca. 18 m² Grundflächen

(ÖbVIVO Rheinland-Pfalz) Landesverordnung über die Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure vom 04.12.07 - (GVBl
07,S.320), in Kraft getreten am 01.01.2008.

ÖbVIVO
lfd. Nr./§

Gegenstand
 Einzelansätze -

Betrag

11 Gebäudeeinmessung
11.1 Insgesamt 2 Gebäude mit einem Gesamtherstellungswert von 160.000 

Gebührenstaffel II:  380,00 
Gebühr für die Gebäudeeinmessung 380,00 

380,00 
Umsatzsteuerpflichtige Auslagen:

8 Vermessungsunterlagen für Liegenschaftsvermessungen,
Sonderungen und Abmarkungen, ust-pflichtig 25,00 

405,00 
§ 25 19 % Umsatzsteuer 76,95 

481,95 
umsatzsteuerfreie Auslagen:

17 Übernahme der Vermessungsschriften durch die
Katasterbehörden
Gebühr für die Übernahme von Vermessungsschriften, ust-frei 38,00 

Summe der ust-freien Auslagen = 38,00 

519,95 

Wegen Änderung in der Auslegung der Umsatzsteuerrichtlinien wird Ihnen die
Übernahmegebühr in Höhe von vorauss. 38,00  durch das Vermessungs- und Katasteramt
Ludwigshafen direkt in Rechnung gestellt.

Garage

Wohnhaus


